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Die Monitoringstelle 
Energieeffizienz 



Wir forschen, beraten und schulen zu drei Kernthemen: 

 

Die Österreichische Energieagentur ist seit 1977 das nationale 
Kompetenzzentrum für Energie 

Im Mai 2015 wurden wir mit dem Aufbau und Betrieb der 
Nationalen Energieeffizienz Monitoringstelle  
gemäß Bundes-Energieeffizienzgesetz beauftragt. 

DIE MONITORINGSTELLE IST EINE EINRICHTUNG  
DER ÖSTERREICHISCHEN ENERGIEAGENTUR 

1 | Energieeffiziente Systeme  

2 | Erneuerbare Energieträger 

3 | Innovative Energietechnologien 



UNSERE AUFGABEN LEITEN SICH AUS  
DEM BUNDES-ENERGIEEFFIZIENZGESETZ AB 

§ 24 - § 25 - § 27  
Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG) 

 
Richtlinien(-verordnung)  

für die Tätigkeit der Nationalen  
Energieeffizienz-Monitoringstelle  

gemäß § 27 EEffG 



Wir entwickeln Methoden zur  
Bewertung von Energieeffizienz 

Bewerten & 
Evaluieren

Die Monitoringstelle 
erarbeitet Methoden  

zur Bewertung von 
Energieeffizienz-
Maßnahmen und 

übergibt diese an das 
BMWFW 

1 

Das BMWFW stellt gemäß 
EEffG das Einvernehmen 

mit BMASK (Soziales)  
und BMLFUW (Umwelt) 

her und erlässt die 
Methoden per 

Verordnung 

2 

3 
Richtlinienverordnung 

gemäß § 27 EEffG  
(+ Anhang) 



Energielieferanten können auch  
individuelle Maßnahmen melden 

Nicht alle Maßnahmen sind  
mit Hilfe von standardisierten 
Methoden bewertbar.  

Individuelle Bewertungen können 
auch mittels Berechnungen der 
Verpflichteten bewertet werden. 
(Künftige § 27 Richtlinienverordnung 
des BMWFW ist einzuhalten) 

Gutachter belegen die erzielbaren 
Einsparungen von individuellen 
Bewertungen vor deren Meldung 
an die Monitoringstelle 

— 

+ 

! 

Bewerten & 
Evaluieren

Richtlinienverordnung 
gemäß § 27 EEffG  



151 PJ159 PJ

ENERGIELIEFERANTEN UND ÖFFENTLICHE HAND 
SETZEN/INITIIEREN ENERGIEEFFIZIENZMAßNAHMEN 



weisen jährlich die 
Setzung von Energie-
effizienzmaßnahmen  
im Ausmaß von 0,6% 
ihres letztjährigen 
Energieabsatzes  
an inländische End-
verbraucher nach. 
 
Bei Zielverfehlung: 
20 Cent/kWh 
Ausgleichsbetrag 

Energielieferanten  Öffentliche Stellen 
Bund und Länder 

initiieren strategische 
Energieeffizienz-

maßnahmen und 
stoßen damit 

Einsparungen von 
Endenergie an. 

 
Für Berücksichtigung  

im Monitoring ist eine 
Meldung erforderlich. Kumulierte Einsparungen bis 2020 

 
„Energieeffizienzrichtwert“ für 2020: 

1.050 PJ Endenergieverbrauch  



WESENTLICHE VERPFLICHTUNGEN  
IM BUNDES-ENERGIEEFFIZIENZGESETZ 

Effizienzmaßnahmen im Umfang von 0,6 

Prozent ihrer Vorjahresenergieabsätze nachweisen 

Initiieren strategische Maßnahmen,  

Bund und BIG verbessern eigene Energieeffizienz 

Energieaudit oder Managementsystem 
samt internem oder externem Energieaudit 

Vorgegebene Qualifikationen erfüllen und  

in ein öffentliches Register eintragen lassen 



DIE MONITORINGSTELLE IST  
ANLAUF- UND INFOSTELLE FÜR VERPFLICHTETE 

Die laut Energieeffizienzgesetz 
verpflichteten Unternehmen  
und Organisationen 

IT-Dienstleister 

entwickelt Anwendung 
zum Energieeffizienz-

gesetz 
Monitoringstelle  
Energieeffizienz 

BMWFW
(Auftraggeber)
Auftraggeber 



DIE ZENTRALEN AUFGABEN  
DER MONITORINGSTELLE 

Entwicklung von  
Methoden zur Bewertung  
von Energieeffizienz-Maßnahmen 

Evaluierungen zum  
Stand der nationalen  

Zielerreichung  

Definition der Datenflüsse  
zwischen allen beteiligten 
Akteuren 

Bewertung der  
Qualifikation von  
Energiedienstleistern 

Erstellung von Energieeffizienz- 
Aktionsplänen und  

Berichten 

Erfassung aller  
verpflichteten  
Unternehmen 

Controlling der  
Verpflichtungen  

von Unternehmen 

Beobachtung  
des Markts für  

Energiedienstleistungen 



Diese Anwendungen werden im Unternehmens-
serviceportal (USP) des Bundesministerium für 
Finanzen betrieben. Ein Zugang zum USP ist 
notwendig, um Meldungen machen zu können. 
 

 
 

WIR STELLEN DIE INFRASTRUKTUR FÜR  
EINE EFFIZIENTE ABWICKLUNG BEREIT 

Hotline 

Website 

Anpassung des bestehenden  
Methodendokuments* 

Entwicklung neuer und Überarbeitung 
bestehender Default-Methoden (laufend) * 

Evaluierung der Verpflichtung  
gemäß §9 EEffG (große Unternehmen) 

Evaluierung der Verpflichtung  
gemäß §10 EEffG  
(Energielieferanten) 

*  Die Monitoringstelle entwickelt Vorschläge für Methoden. Die Veröffentlichung und der Erlass dieser Methoden obliegt dem  
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) nach Abstimmung mit BMLFUW und BMASK. 

Update und Erweiterung des Registers der Energiedienstleister 

Anwendung: Meldung von  
Unternehmensdaten 

Anwendung: Meldung von 
Energieeffizienz-Maßnahmen 

Anwendung: Meldung von 
Energiedienstleistern und Audits 

Mai Jun            Jul           Aug          Sep          Okt          Nov          Dez           Jan          Feb      Mär



MELDUNGEN ERFOLGEN ÜBER EINE ONLINE- 
ANWENDUNG IM UNTERNEHMENSSERVICEPORTAL 

Die laut Energieeffizienzgesetz 
verpflichteten Unternehmen  
und Organisationen 

IT-Dienstleister 

entwickelt  
Anwendung 



VERPFLICHTUNG DER GROSSEN UNTERNEHMEN 
(“groß”: abgeleitet aus KMU-Richtlinie) 

 
30.11.2015 



VARIANTE 1 
MANAGEMENTSYSTEM + ENERGIEAUDIT 



VARIANTE 2 
EXTERNES ENERGIEAUDIT 



QUALITÄTSSTANDARDS  
FÜR ENERGIEDIENSTLEISTER 

• Qualitätsstandards 
vorerst nur für externe 
und interne 
Energieauditoren 

• Erweiterung auf 
weitere Berufsgruppen 
(z.B. Energieberater) 



Status zum 09. September 2015: 383 
Registrierte externe EnergieauditorInnen 



Anwendung zum 
Energieeffizienzgesetz 



ZWEISTUFIGER REGISTRIERUNGSPROZESS  
FÜR DIE ANWENDUNG ZUM ENERGIEEFFIZIENZGESETZ 

Bei Fragen  
zum USP-Zugang: 
 

0810 202 202  
info@usp.gv.at 

Bei Fragen  
zur Anwendung: 
 

01 20 52 20  
office@monitoringstelle.at 



www.usp.gv.at 



>  Administration aufrufen 

>  Anwendung zum 
 Energieeffizienzgesetz 

Der USP-Administrator kann  
Mitarbeitern oder Energieauditoren  

ein Benutzerkonto erstellen 

Nach Fertigstellung und 
Freischaltung der Anwendung ist 

diese hier sichtbar 

Die Anwendung im USP wird schrittweise um Funktionen erweitert: 

1. Unternehmensdaten einsehen, ändern und erweitern  

2. Meldung von Energieaudits und Qualifizierung als Energiedienstleister  

3. Meldung von Energieeffizienzmaßnahmen 



1. Stammdaten einsehen, ändern und erweitern  

 Kontaktdaten ändern 



Tochter 1 

Tochter 2 

100 % 

80 % 

 Besitzverhältnisse angeben 

1. Stammdaten einsehen, ändern und erweitern  



 Energieabsatz verwalten u.v.m. 

1. Stammdaten einsehen, ändern und erweitern  



Energie-
lieferanten 

Große 
Unternehmen 

Energie-
auditoren 

Bis 30. November 2015 durch  
Auditoren oder Unternehmen zu melden.  

Effizienzmaßnahmen 14/15 
im Umfang von 0,6 Prozent ihrer 
Vorjahresenergieabsätze melden 

Bis 14. Februar 2016 durch  
Energielieferanten zu melden. 

Energieabsatz aus 2015 

Wichtige nahende Fristen für Meldungen im USP 



Was passiert mit den 
gemeldeten Daten? 



GEMÄß AUFTRAG: ÜBERPRÜFUNGEN UND  
VOR-ORT-KONTROLLEN NACH DER MELDUNG 

• Beschäftigte, Umsatz, Bilanzsumme 

• Audits + Managementsysteme 

• Energieberatungen 

• Qualifikation von 
Energiedienst-
leistern 

• Energieeffizienzmaßnahmen 

• Energieabsatz 

• Beratungsstelle 



• Strategische Maßnahmen 

• Verpflichtungen des  
Bundes bzw. der BIG  
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Die Monitoringstelle Energieeffizienz kann Maßnahmen nur nach deren 

Einreichung durch einen Energielieferanten prüfen.  

Es besteht kein gesetzlicher Auftrag für die Prüfung oder Bestätigung von 

Energieeffizienz-Maßnahmen vor deren Umsetzung oder Meldung. 



Europäische 
Kommission 

AUSWERTUNGEN UND BERICHTE ZUM  
STAND DER ENERGIEEFFIZIENZ IN ÖSTERREICH 

Bundesministerium für Wissenschaft, 
 Forschung und Wirtschaft 

Österreichischer 
Nationalrat 

Öffentlichkeit 



Weitere Informationen  
zum Energieeffizienzgesetz 



• Informationen und Downloads 
• Häufig gestellte Fragen 
• Registrierungsmöglichkeiten 

• Newsletter 
• Workshops mit Stakeholdern 
• Veranstaltungen 

• Anfrageformular auf der Website 
• Hotline | 01 / 20 52 20 
• office@monitoringstelle.at 

• Anfragebeantwortung 
• Presseaussendung bei Neuigkeiten 
• Newsletter 

DIE MONITORINGSTELLE ENERGIEEFFIZIENZ 
INFORMIERT LAUFEND 

Website 
www.monitoringstelle.at 

Direkte  
Kommunikation 

Beantwortung  
von Anfragen 

Medien- 
arbeit 



Günter Simader 
Leiter der Monitoringstelle Energieeffizienz 

  

ÖSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR 

AUSTRIAN ENERGY AGENCY 

— 

 office@monitoringstelle.at 

  www.monitoringstelle.at 

 01 – 20 52 20 

 

 
 
KONTAKT 


